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Aus dem Gemeinderat
Aus dem Gemeinderat
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 23.04.2015 
(öffentlicher Teil)
Beschluss:
Gegen die Niederschrift vom 23.04.2015 bestehen keine Ein-
wendungen, sie wird hiermit genehmigt.

Ehrung Feldgeschworener Rudi Schmeußer
Bürgermeister Helmut Krämer begrüßt zu diesem Tages-
ordnungspunkt den langjährigen Feldgeschworenen Rudi 
Schmeußer, Burggrub 3, Heiligenstadt i. OFr. (Alter 57 Jahre). 
Er bedankt sich im Namen der Gemeinde für die 25-jährige 
ehrenamtliche Arbeit (Vereidigung 18.05.1990) und überreicht 
Herrn Schmeußer die Urkunde vom Bayerischen Staatsminis-
ter der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Herrn Dr. 
Markus Söder und ein Weinpräsent für sein langjähriges Wirken 
als Feldgeschworener.
z. Kts.

Tourismus in der Fränkischen Schweiz - Wirtschaftsfak-
tor und Strategieentwicklung; Tourismuszentrale, San-
dra Schneider
Dieser TOP muss aus gesundheitlichen Gründen von Frau San-
dra Schneider abgesetzt werden.
z.Kts.

Energiecoaching - Vortrag Energieagentur Nordbayern, 
Markus Ruckdeschel
Der Bürgermeister begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt 
Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Nordbayern und 
informiert, dass der Markt Heiligenstadt i. OFr. in den letzten 
Jahren die Erzeugung von regenerativen Energien gefördert 
hat. Der Markt Heiligenstadt i. OFr. ist Mitglied der Klimaallianz 
und Beteiligter an den Regionalwerken Bamberg. Der Ener-
gieverbrauch in gemeindlichen Immobilien einschließlich der 
Straßenbeleuchtung betrug 2013 865.536 kWh. Davon entfielen 
342.942 kWh auf die Straßenbeleuchtung in den 24 Gemeinde-
teilen. Die Gesamtausgaben im Strombereich lagen 2013 bei 
199.073 €. Die Teilnahme an der Bündelausschreibung des 
Bayerischen Gemeindetages hat sich als vorteilhaft erwiesen.
Durch zahlreiche Maßnahmen konnte der Energieverbrauch im 
Bereich der Stromversorgung in der Heizung gesenkt werden. 
So wurden die Elektrospeicherheizungen in der Oertelscheune 
und im Oertelshaus, Rathaus, Bürgerbüro und den Wohnun-
gen im ehemaligen Postgebäude sowie in der Feuerwehrhalle 

mit Schulungsraum durch eine Warmwasserheizung, die mit 
Erdgas versorgt wird, ersetzt. Die Kosten für die Heizungen in 
allen gemeindlichen Immobilien belaufen sich auf ca. 31.000 
€ pro Jahr. Durch die energetische Sanierung der Schule ist 
eine deutliche Energieeinsparung im Bereich Strom und Hei-
zung erreicht worden. Durch die Beleuchtungsumstellung im 
Rathaus auf LED-Beleuchtung werden jährlich ca. 2.565,- €, 
das entspricht 80 % der Stromgebühren, eingespart. Bei der 
laufenden Umstellung der Außenbeleuchtung in der Schule / 
Kindergarten können die Stromgebühren um ca. 90 % gesenkt 
werden. Zusätzlicher Vorteil der Umstellung ist eine bessere 
Ausleuchtung.
Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Nordbayern infor-
miert über die ersten Ergebnisse des Energiecoachings in der 
Marktgemeinde Heiligenstadt i. OFr. anhand eines Powerpoint-
Vortrages.
Z. Kts.

Kindergarten Heiligenstadt i. OFr.; Einrichtung einer 
provisorischen Kleinkindgruppe
In der Marktgemeinderatssitzung am 23.04.2015 wurde für 
die Einrichtung einer zusätzlichen Kinderkrippe drei Varianten 
vorgestellt. Aufgrund der geplanten Einführung der Ganztags-
schule ab 2018 sollte ein Gesamtkonzept entwickelt werden. 
Dieses Konzept kann allerdings erst angegangen werden, 
wenn nähere Details für das Raumprogramm und der Organi-
sation der Ganztagsschule feststeht. Nach Mitteilung der Kin-
dergartenleitung besteht bei der Schaffung von Kinderkrippen-
plätzen Handlungsbedarf.
Am 19.05.2015 fand eine Besichtigung der Räumlichkeiten mit 
dem Landratsamt Bamberg, der Kindergartenaufsicht und dem 
Bauamt statt. Eine Übergangslösung wäre im Turnraum des 
Kindergartens möglich. Allerdings sind hierfür bauliche Maß-
nahmen, die mit einem Kostenaufwand von 10.000 – 15.000 € 
veranschlagt werden, notwendig. Um eine Übergangsregelung 
zu erreichen, muss eine Nutzungsänderung im Turnraum bean-
tragt und eine Genehmigung von der Kindergartenaufsicht 
eingeholt werden. Die Kosten für den baulichen Teil sollte der 
Markt Heiligenstadt i. OFr. tragen. Die Ausstattung der Räum-
lichkeiten wird nach einem Gespräch mit Dekan Gerhard Wer-
ner die Kirchengemeinde als Betriebsträger über-nehmen. Der 
Bürgermeister informiert über das Ergebnis der Sitzung des 
Kirchenvorstandes am 10.06.2015. Bei der Sitzung wurde einer 
Übergangslösung zugestimmt. Mit Schreiben vom 18.06.2015 
hat die Regierung von Oberfranken mitgeteilt, dass eine provi-
sorische Einrichtung einer Kinderkrippengruppe im vorhande-
nen Mehrzweckraum förderunschädlich ist.
Beschluss:
Der Markt Heiligenstadt i. OFr. stimmt der provisorischen Ein-
richtung einer Kindergruppe im Turnraum zu. Die Baukosten 
(für sanitäre Einrichtungen, Fluchttreppen, Verdunkelung) trägt 
der Markt Heiligenstadt i. OFr. Die Verwaltung wird bevollmäch-
tigt, die entsprechenden Aufträge zu vergeben.



Heiligenstadt	 - 2 -	 Nr. 13/15

Änderung Bebauungsplan „Seewiesen 1“ u. Flächennut-
zungsplanänderung im Markt Buttenheim
Der Markt Buttenheim beabsichtigt eine Änderung des Bebau-
ungsplanes „Seewiesen 1“ und die Änderung des Flächennut-
zungsplanes. Hintergrund ist, dass Rewe-Group beabsichtigt 
das bestehende Rewe-Lager zu erweitern. Das Rewe-Lager 
soll um 3.500 m2 erweitert werden.
Beschluss:
Der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Seewiesen 1“ und der 
13. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Butten-
heim für den Bereich „Röth“ wird zugestimmt.

Sonstiges
Bericht der Verwaltung
a)	 Erneuerung der Fußböden Rathaus
Die Erneuerung der Fußböden im gesamten Rathaus ist abge-
schlossen.
b)	 Erneuerung der Beleuchtung Rathaus
Die alte Beleuchtung im Rathaus wurde durch LED-Beleuch-
tungsanlagen ersetzt. Die neue LED-Beleuchtung spart ca. 80 
% Stromkosten. Die Arbeiten wurden von Elektro Hattel + Mül-
ler, Heiligenstadt i. OFr. durchgeführt.
c)	 Schule / Kindergarten Heiligenstadt i. OFr. – Erneuerung 

der Außenbeleuchtung
Der Auftrag für die Erneuerung der Außenbeleuchtung wurde 
an die Firma Karmann, Hallstadt vergeben. Die Kosten betra-
gen voraussichtlich ca. 11.000,- €. Durch die Umstellung auf 
LED-Beleuchtung werden ca. 90 % der Energie eingespart und 
eine wesentlich bessere Außenbeleuchtung des Pausenhofes 
und der Schulbushaltestelle erreicht.
d)	 Fahrbahnerneuerung Einmündung Staatsstraße 2187 / 

2188 mit Bau eines Geh- u. Radweges von Heiligenstadt 
i. OFr. bis Neumühle – Verkehrslärm und Geschwindig-
keitsbeschränkung

Der Bürgermeister informiert, dass mit der Erneuerung der 
Staatsstraße 2188 zwischen Heiligenstadt i. OFr. und Neu-
mühle im Juli 2015 begonnen wird. Die Bauarbeiten werden 
von der Firma Rädlinger, Selbitz durchgeführt. Eine Bauvorein-
weisung fand bereits am 09.06.2015 statt. Das Staatliche Bau-
amt hat mitgeteilt, dass durch den Einsatz von Flüsterasphalt 
keine wesentliche Verbesserung der Lärmsituation erreicht 
werden kann, weil die Ursache für den Lärm nicht vom Stra-
ßenbelag, sondern von den Fahrzeugen ausgeht. Die zuneh-
mende Lärmbelastung, insbesondere durch Motorradfahrer 
wird für die Bewohner an der Staatsstraße 2187 u. 2188 sowie 
für die Urlaubsgäste und Tagestouristen zu einem Problem. 
Die Nutzung der an den Staatsstraßen liegenden Erholungs-
einrichtungen wird durch den Verkehrslärm stark beeinträch-
tigt. Aufgrund der baulichen Veränderung (Querungshilfe) ist 
im Bereich Volletsbach – Neumühle eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung notwendig. Dies gilt auch für den Streckenbereich 
Heiligenstadt i. OFr. – Traindorf. In einem entsprechenden 
Schreiben an das Landratsamt Bamberg und an das Staatliche 
Bauamt wurde eine Verkehrsschau beantragt. Die bisherigen 
Maßnahmen (Versetzung der Ortsschilder) hat zu keiner Ver-
besserung geführt. Die Lärmbelastung ist vor allen Dingen auf 
die Motorradfahrer, die das Leinleitertal nutzen um zum Motor-
radfahrer-Treffpunkt Heckenhof zu gelangen, zurückzuführen.
Der Marktgemeinderat nimmt Kenntnis von der Lärmberech-
nung des Staatlichen Bauamtes Bamberg und hofft, dass 
durch die beantragte Verkehrsschau eine Geschwindigkeits-
begrenzung auf 70 km/h auf den Staatsstraßen 2187 u. 2188 
zwischen der Volletsbach-Kreuzung und Neumühle sowie zwi-
schen Heiligenstadt i. OFr. und Traindorf erfolgt.
Mit Schreiben vom Mai 2015 (Eingang 12.06.2015) haben sich 
Klaus Büttner, Wischbergstr. 10, Heiligenstadt i. OFr. und Die-
ter Kättner, Wischbergstr. 13 in Form eines offenen Briefes, 
der von 46 Personen aus dem Bereich Wischbergstraße und 
Greifensteinstraße sowie aus Zoggendorf wegen der Lärmbe-
lästigung auf den Staatsstraßen 2187 u. 2188 an den Markt 
Heiligenstadt i. OFr. gewandt. Der Marktgemeinderat nimmt 
Kenntnis von diesem Schreiben.
e)	 Abbrennen von Sonnwendfeuer
Aus aktuellem Anlass wird darauf hingewiesen, dass Johannis-
feuer bei der Gemeinde anzuzeigen und der örtlichen Feuer-

wehr der Integrierten Leitstelle Bamberg – Forchheim mitzutei-
len sind. Aufgrund der anhaltenden Wald- u. Grasbrandgefahr, 
wird besonders darauf hingewiesen, dass der Brandschutz 
vom Veranstalter ausreichend sichergestellt sein muss. Dabei 
ist auch der Gefahr von Funkenflug ausreichend zu berücksich-
tigen. Aufgrund der Trockenheit gilt bereits die Waldbrandstufe 
3 u. 4 im Landkreis Bamberg (Höchststufe 5). Die Feuerstätten 
sind so zu betreiben, dass sie nicht brandgefährlich werden 
können. Neben der aus-reichenden Beaufsichtigung müssen 
entsprechende Abstände eingehalten werden. Das Entzünden 
von offenen Feuern in einem Abstand von 100 m zum Wald ist 
grundsätzlich verboten.

Zusammenlegung Schule / Kindergarten; Hinweisschild 
für die Einrichtung
Die Zusammenlegung Schule / Kindergarten wurde 2013 
abgeschlossen. Der Kindergarten mit einer Kinderkrippe und 
Hort hat am 18. Februar 2013 seinen Betrieb aufgenommen. 
Mit der Zusammenlegung wurden optimale Bedingungen für 
die Kooperation Schule / Kindergarten geschaffen. Über die 
Namensbezeichnung dieser neuen Einrichtung wurde noch 
nicht entschieden. Zur Namensfindung für diese Einrichtung 
wird vorgeschlagen, einen Wettbewerb durchzuführen. An die-
sem könnten alle Bürgerinnen und Bürger, Schul- u. Kindergar-
tenkinder des Marktes Heiligenstadt i. OFr. teilnehmen. Eine 
Jury, bestehend aus Vertretern des Schulbereiches, der Markt-
gemeinde, des Kindergartens und der Elternbeiräte können 
dann über die Namensbezeichnung mit einem entsprechenden 
Logo für die Einrichtung entscheiden.
Beschluss:
Mit dem Wettbewerb für die Namensfindung der Schule mit 
Kindergarten, Krippe und Hort besteht Einverständnis. Mitglie-
der der Jury sollen werden:
1.Bürgermeister Krämer, Geschäftsleiter Schmidt, Rektorin 
Christine Weininger, Kindergartenleiterin Gabriele Fabritius, 
Elternbeiratsvorsitzender der Schule und des Kindesgartens.

Landschaftspflegemaßnahmen 2015
Der Bürgermeister informiert, dass der Bau- und Umweltaus-
schuss am 10.06.2015 neun Landschaftspflegemaßnahmen 
im Gemeindegebiet mit einem Kostenvolumen von 48.888,60 
€ zugestimmt hat. Pflegemaßnahmen werden vor allen Dingen 
in den Naturschutzgebieten „Leidingshofertal“ und „Trockental 
Heroldsmühle“ durchgeführt.
z. Kts.

Kläranlage Heiligenstadt; Entscheidungsgremium für VOF
Zur Durchführung des VOF ist ein Entscheidungsgremium fest-
zulegen. Neben einem Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes, 
der Verwaltung und des 1. Bürgermeisters sollte jede Fraktion 
vertreten sein.
Beschluss:
Mit der vorgeschlagenen Besetzung des Gremiums besteht 
Einverständnis. Die Fraktionsvorsitzenden geben die Vertreter 
der Verwaltung bekannt.

Wasserversorgung Markt Heiligenstadt i. OFr.; Stichlei-
tung Sportplatzstraße
Im Zuge der Zusammenlegung Schule / Kindergarten und 
Anlegung der Außenspielfläche, war eine Verlegung der Was-
serleitung notwendig. Um einen Schluss zu bekommen, ist der 
Bau einer ca. 80 m langen Leitung auf der Rasenfläche des 
Sportplatzes erforderlich. Die Kosten für den Bau der Verbin-
dungsleitung belaufen sich auf ca. 15.000,- €.
Beschluss:
Der Baumaßnahme wird zugestimmt. Mit der Auftragsvergabe 
an die Firma Lämmlein / Übbing besteht Einverständnis.

Informationsfahrt des Bayerischen Gemeindetages
Der Bürgermeister informiert, dass der Bayerische Gemeinde-
tag, Kreisverband Bamberg, vom 24.- 27. September 2015 eine 
Informationsfahrt nach Wien durchführt. An dieser Fahrt können 
auch Gemeinderäte und Ortssprecher teilnehmen.
z.Kts.



Heiligenstadt	 - 3 -	 Nr. 13/15

Sitzungstermine
Die nächste Marktgemeinderatssitzung findet am:
- Donnerstag, 09.07.2015 statt.
z. Kts.

Aus dem Bau- und Umweltausschuss
Genehmigung der Niederschrift vom 25.03.2015 (öffent-
licher Teil)
Beschluss:
Gegen die Niederschrift vom 25.03.2015 bestehen keine Ein-
wendungen, sie wird hiermit genehmigt.

Neubau einer Mehrzweckhalle auf der Fl.Nr. 15, Gem. 
Oberleinleiter
Der Antragsteller beabsichtigt auf der FlNr. 15, Gemarkung 
Oberleinleiter, den Neubau einer Mehrzweckhalle mit den Aus-
maßen von maximal 19,82 m x 25,35 m. Der Bauherr betreibt 
einen landwirtschaftlichen Betrieb auf dem o.g. Baugrund-
stück. Auf Grund der fehlenden Unter- und Einstellmöglichkei-
ten werden derzeit Futtermittel und die Geräte des Betriebes 
im Freien gelagert. Um eine witterungsgeschützte Lagerung zu 
realisieren, ist der teilweise Überbau der vorhandenen Hofflä-
che geplant.
Die tragende Konstruktion der Halle erfolgt als Stahlgelenkrah-
men aus genormten Profilen. Die Dacheindeckung erfolgt mit 
Stahltrapezblecken. Die Grenzwand zum südlichen Flurstücke 
erfolgt als F 90-Wand mit massivem Mauerwerk. Der Giebel 
zur Straße (Westen) und die nördlichen Traufe sollen mit Stahl-
trapezblechen ab einer Höhe von +1,40 ab OK FFB verkleidet 
werden. Teilweise sollen Flächen mit Kunststofflichtplatten zur 
Belichtung mit Tageslicht angeordnet werden. Der Sockel soll 
aus Stahlbeton hergestellt werden.
Der Bauherr stellt nachfolgende Fragen:
1.	 Ist das Gebäude entsprechend dem Bauplanungsrecht in 

der in den Antragsunterlagen dargestellten und beschrie-
benen Form genehmigungsfähig?

2.	 Welche zusätzlichen Brandschutzanforderungen werden an 
das Gebäude bzw. dessen Außenwände gestellt?

3.	 Kann die teilweise Überbauung des Flurstückes FlNr. 17 
durch eine Baulast gesichert werden oder muss dieser 
Grundstücksteil vom Bauherrn erworben werden?

4.	 Muss für die Erschließung/Erreichbarkeit des rückwärtigen 
Grundstücksbereichs ein immer vorhandener und selbstän-
dig benutzbarer Zugang vorhanden sein?

5.	 Kann die Außenwand, die an die nördlichen Flurstücke 
angrenzt mit Stahltrapezblechen/Kunststofflichtplatten 
geschlossen werden.

Das Baugrundstück befindet sich im Innenbereich (§ 34 
BauGB). Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügt und die Erschließung gesichert ist (§ 34 Abs. 1 
BauGB).
Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht einem der 
Baugebiete nach der Baunutzungsverordnung (§ 34 Abs. 2 
BauGB), nämlich dem Dorfgebiet (§ 5 BauNVO). Dorfgebiete 
dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbrin-
gung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie 
der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden Hand-
werksbetrieben. Auf die Belange der land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten 
ist vorrangig Rücksicht zu nehmen (§ 5 Abs. 1 BauNVO).
Zulässig sind Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohnge-
bäude (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO).
Das geplante Vorhaben (landwirtschaftliche Mehrzweckhalle) 
ist bauplanungsrechtlich somit zulässig.
Die Brandschutzanforderungen sind nicht von der Gemeinde 
zu prüfen. Gemäß Art. 5 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung, 
sind von öffentlichen Verkehrsflächen, insbesondere für die 
Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwär-

tigen Gebäude zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu 
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. Bei Gebäuden, die ganz 
oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrs-
fläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den 
vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen 
und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen 
des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind (Art. 5 Abs. 1 Nr. 4 
BayBO).
Diese Anforderungen sind vom Bauherrn und seinen Entwurfs-
verfasser, die die Verantwortung für diesen besonders sicher-
heitssensiblen Bereich haben, nachzuweisen. Es ist nicht Auf-
gabe der Gemeinde bzw. des Landratsamtes, diesen Bereich 
zu prüfen.
Festgestellt wird, dass das Gebäude im Nord-Östlichen 
Bereich auf dem Nachbargrundstück der FlNr. 17, Gemar-
kung Oberleinleiter, geplant wird. Gemäß Art. 4 Abs.1 BayBO 
dürfen Gebäude nur errichtet werden, wenn das Grundstück 
nach Lage, Form, Größe und Beschaffenheit für die beabsich-
tigte Bebauung geeignet ist. Der Begriff des Grundstücks wird 
durch das BGB ausgefüllt, d.h. es ist von einem Buchgrund-
stück auszugehen, welches im Grundbuch unter einer beson-
deren Nummer gebucht ist. Ein Grundstück ist von seiner Form 
her nur dann als Buchgrundstück geeignet, wenn es die beab-
sichtigte Bebauung gestattet.
Da ein Teil des Gebäudes auf dem Nachbargrundstück errich-
tet werden soll, ist das geplante Bauvorhaben, in der vorliegen-
den Form, aus Sicht der Gemeinde nicht genehmigungsfähig. 
Der Bauherr muss die fehlende Grundstücksfläche erwerben. 
Außerdem sind die erforderlichen Abstandsflächen einzuhal-
ten und vom Bauherren bzw. dessen Planfertiger vorzulegen 
(Abstandsflächenplan).
Die Nachbarunterschriften fehlen komplett. Derzeit kann nicht 
festgestellt werden, ob der Buherr mit den Grundstücksnach-
barn gesprochen hat.
Beschluss:
Der Tagesordnungspunkt wird vorerst vertagt. Mit den Bauher-
ren soll Rücksprache genommen werden, um den Sachverhalt 
zu erörtern.

Neubau eines Schweinemaststalles auf der Fl.Nr. 143, 
Gem. Brunn
Am 20.08.2013 ging ein Bauplan zum Neubau eines Schweine-
maststalles ein.
Hierzu wurde vom Landratsamt am 16.04.2014 Genehmigungs-
nummer 20130947, die bauaufsichtliche Genehmigung erteilt.
Am 19.05.2015 gab der Bauherr zu dem bereits genehmigten 
Bauplan einen Tekturplan ab.
Beschluss:
Der im Tekturplan beantragten Größenänderung des geneh-
migten Schweinemaststalles wird zugestimmt, das gemeindli-
che Einvernehmen wird erteilt.

Neubau einer Doppelgarage mit Carport u. überdachtem 
Holzlagerplatz, Fl.Nr. 33/1, Gem. Traindorf
Der Bauherr plant auf der Fl.Nr. 33/1 Gem. Traindorf den Neu-
bau einer Doppelgarage mit Carport und überdachtem Holzla-
gerplatz.
Die Zufahrt soll teils über die Fl.Nr. 36 Gem. Traindorf und teils 
über die Fl. Nr. 33/1 Gem. Traindorf erfolgen. Dafür müsste 
aber die auf der Fl.Nr. 36 Gem. Traindorf stehende Straßenbe-
leuchtung abgebaut bzw. versetzt werden. Dies wird in einem 
späteren TOP dieser Sitzung behandelt.
Beschluss:
Dem geplanten Bauvorhaben wird zugestimmt, das gemeindli-
che Einvernehmen wird erteilt.

Neubau eines Garagengebäudes, Fl.Nr. 208, Gem. Heili-
genstadt i. OFr.
Der Bauherr plant auf der Fl.Nr. 208, Gem. Heiligenstadt den 
Neubau eines Garagengebäudes.
Beschluss:
Dem geplanten Bauvorhaben wird zugestimmt, das gemeindli-
che Einvernehmen wird erteilt.
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Anschaffung von Spielgeräten
Im Zuge der jährlichen Überprüfungen (Spielplatzkontrolle) 
durch den gemeindlichen Bauhof, musste festgestellt werden, 
dass etliche Spielgeräte Mängel aufweisen. Nachdem die 
Spielgeräte TÜV-geprüft und das GS-Zeichen (geprüfte Sicher-
heit) haben müssen, konnten die Spielgeräte auch nicht mehr 
repariert werden. Die Verwaltung hat sich für die mangelhaften 
Spielgeräte ein Angebot für die Neuanschaffung von der Fa. 
Eibe, Röttingen geben lassen. Es ist dringender Handlungsbe-
darf gegeben. Bei den Spielgeräten handelt es sich um:
Hohenpölz
Doppelschaukel	 1118,57 EUR
Sechseckanlage	 1807,56 EUR
Tiefenpölz
Doppelschaukel	 1118,57 EUR
Oberngrub
Sechseckanlage	 1807,56 EUR
Kalteneggolsfeld
Wippe Viersitzer	  619,42 EUR
Pavillon
Kleinfeldtor mit Netz	  601,73 EUR
Kleinteile	    28,66 EUR
Anteilige Frachtkosten	  325,00 EUR
Gesamtpreis	 8838,21 EUR (brutto)
Beschluss:
Der Auftrag über die Anschaffung neuer Spielgeräte, wird 
gemäß vorliegendem Angebot vom 31.03.2015, an die Firma 
Eibe, Röttingen, zum Gesamtpreis von 8838,21 EUR (brutto) 
erteilt.

Landschaftspflegemaßnahmen 2015
In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde am Land-
ratsamt Bamberg wurden bei der Regierung von Oberfranken 
Mittel für die Landschaftspflege im Landkreis beantragt.
Die Pflegemaßnahmen sind notwendig, um den Zustand der 
ökologischen Flächen im Landkreis Bamberg zu erhalten. 
Hierbei handelt es sich um die Pflege von Trockenrasen und 
Feuchtflächen, die bereits seit einigen Jahren offen gehalten 
werden.
Die Förderung durch den Freistaat Bayern beträgt 90%. Laut 
Satzung des Landschaftspflegeverbandes teilen sich der Land-
kreis Bamberg und die betreffende Gemeinde die nicht durch 
die Fördermittel gedeckten Restkosten, dies wären für unsere 
Gemeinde 5% der Gesamtkosten.
Folgende Projekte können in unserem Gemeindegebiet durch-
geführt werden:

Projekt    veranschlagte    maßnahmenbezogener 
     Gesamtkosten   Mitgliedsbeitrag 
 
Heroldsmühlleite   8.       nteil) 
ND Heroldsstein         (= 5% prozentualer Anteil) 
Tiefental                   (= 5% prozentualer Anteil) 
LB Trockental der Leinleiter        (= 5% prozentualer Anteil) 
LB Herzogenreuth         nteil) 
Ziegenbeweidung Magerrasen 
am Dolletsberg   nteil) 
Ziegenbeweidung Am Brunnen 
Lindach               36,84 nteil) 
NSG Leidinghofer Tal         nteil) 
 
Summe               2.  

Beschluss:
Der maßnahmenbezogene Mitgliedsbeitrag von 2.444,43 EUR 
soll im Haushalt 2016 veranschlagt werden; mit voraufgeführ-
ten Projekten besteht Einverständnis.

Desinfektionsreinigung der Hochbehälter Leidingshof, 
Dürrbrunn, Kalteneggolsfeld u. Teuchatz
Die Hochbehälter in Leidingshof, Dürrbrunn, Kalteneggols-
feld und Teuchatz müssen desinfiziert werden. Hierzu liegt ein 
Angebot der Firma Mösslein Wassertechnik, Lohr am Main, 
vom 02.06.2015 mit einer Angebotssumme von 1.885,56 Euro 
(brutto) vor.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, der Firma Mösslein Wasser-
technik, Lohr am Main, den Auftrag über die Desinfektionsreini-
gung der vier Hochbehälter Leidingshof, Dürrbrunn, Kalteneg-

golsfeld und Teuchatz zum Angebotspreis von 1.885,56 Euro 
(brutto) zu erteilen.

Sanierung Allwetterplatz u. Laufbahn, Schule Heiligen-
stadt i. OFr.
Die Kunststoffflächen des Allwetterplatzes mit Laufbahn an der 
Schule sind mit der Zeit ziemlich veralgt, teilweise mit Moos 
bewachsen und somit stark sanierungsbedürftig.
Diesbezüglich liegt ein Angebot über Sanierung der Kunststoff-
fläche zu einem Angebotspreis von 16.480,50 Euro (brutto) vor.
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung des Allwetter-
platzes Schule/Kindergarten mit Laufbahn zu vergeben. Die 
Kosten sind im Haushalt 2015 zu veranschlagen. Es sollen 
noch weitere Angebote eingeholt werden.

Sanierung Rinne in Siegritz, Hs.Nr. 18
Die Rinne in Siegritz bei Hs.Nr. 18 ist kaputt und muss deshalb 
saniert werden.
Es liegt ein Angebot der Firma Lämmlein & Übbing, Oberlein-
leiter, vom 24.03.2015 mit einem Angebotspreis von 4.336,36 
Euro (brutto) vor.
Beschluss:
Der Auftrag für die Sanierung der kaputten Rinne bei Hs.Nr. 18 
in Siegritz wird an die Firma Lämmlein & Übbing, Oberleinleiter, 
zu einem Angebotspreis von 4.336,36 Euro (brutto) vergeben.

Auswechslung von drei Brennstellen der Straßenbe-
leuchtungsanlage in Tiefenpölz
Der Netzbetreiber Bayernwerk Bamberg baut die Straßenbe-
leuchtungsanlage an zwei Brennstellen in Tiefenpölz um.
Die Leuchten werden an ca. 170m neu zu verlegendes Stra-
ßenbeleuchtungskabel angeschlossen.
Es werden zwei Ausgleichsleuchten abgebaut.
Von Bayernwerk Bamberg liegt ein Angebot vom 08.04.2015 
mit zwei möglichen Ausbauvarianten vor.
a)	 Der Ersatzbau erfolgt durch drei Leuchten Typ Siteco SR50 

mit Leuchtmittel NAV 70W auf einem 6m Stahlmast, konisch 
gestrichen in DB 702 silbergrau.

Die Kosten hierfür liegen bei 9.159,72 Euro (brutto)
b)	 Der Ersatzbau erfolgt durch vier Leuchten Typ Helux 451 

mit Leuchtmittel NAV 70W auf einen 4m Stahlmast, konisch 
abgesetzt gestrichen in RAL 6022 braunoliv.

Die Kosten liegen hier bei 11.759,72 Euro (brutto)
Beschluss:
Der TOP wir vertagt. Es soll ein weiteres Angebot über LED-
Lampen eingeholt werden.

Lampenversetzung Fl.Nr. 36, Gem. Traindorf
Der neue Eigentümer der Fl.Nr. 36, Gem. Traindorf möchte, 
dass die sich dort befindliche Straßenlaterne versetzt wird.
Da der Eigentümer auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr. 33/1 
eine Doppelgarage mit Carport und überdachtem Holzlager-
platz errichten will, und die Zufahrt teils über die Fl.Nr. 36 sowie 
teils über die Fl.Nr. 33/1 führen soll, muss die Straßenlaterne 
versetzt werden, damit die Zufahrt zur Fl.Nr. 33/1 verbessert 
wird.
Diesbezüglich liegt ein Angebot von Bayernwerk über die Ver-
setzung der Straßenlaterne vom 29.05.2015 zu einem Angebot-
spreis von 2.245,09 Euro (brutto) vor.
Beschluss:
Der Versetzung der Straßenlaterne auf der Fl.Nr. 36, Gem. 
Traindorf wird nur zugestimmt, wenn der Eigentümer 50% der 
Kosten übernimmt. Die Verwaltung soll ein weiteres Angebot 
(LED-Lampe) einholen.

Ladesäule für Elektrofahrzeug
Der Umweltausschuss des Landreises Bamberg hat in seiner 
Sitzung am 21.04.2015 die Verwaltung beauftragt, ein Elektro-
mobilitätskonzept für den Landkreis Bamberg auszuarbeiten. 
Ziel des Elektromobilitätskonzepts ist die flächendeckende 
Ausstattung des Landkreises Bamberg mit Ladesäulen für 
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Elektrofahrzeuge.
Die Regierung fördert die Kosten zu 60% durch die Städte-
bauförderung.
Den Rest der Kosten, also 40% werden vom Landkreis durch 
ÖPNV-Mittel abgedeckt.
Die Förderung ist eine freiwillige Leistung und ist an folgende 
Voraussetzungen und Kriterien gebunden:
-	 Die Ladesäule im öffentlichen Bereich muss öffentlich und 

uneingeschränkt zugänglich sein.
-	 Die Ausstattung sollte mindestens 2x Typ 2 Stecker für je 

11 KA beinhalten.
Beschluss:
Die Ladesäule für Elektromobilitätsfahrzeuge soll am Marktplatz 
neben dem Netzanschlussschrank errichtet werden.

Sonstiges
Fahrbahnerneuerung Einmündung Staatsstraße 2187 / 
2188 mit Bau eines Geh- u. Radweges von Heiligenstadt 
i. OFr. bis Neumühle - Verkehrslärm und Geschwindig-
keitsbeschränkung
Der Bürgermeister informiert, dass mit der Erneuerung der 
Staatsstraße 2188 zwischen Heiligenstadt i. OFr. und Neu-
mühle im Juli 2015 begonnen wird. Die Bauarbeiten werden 
von der Firma Rädlinger, Selbitz durchgeführt. Eine Bauvorein-
weisung fand bereits am 09.06.2015 statt. Das Staatliche Bau-
amt hat mitgeteilt, dass durch den Einsatz von Flüsterasphalt 
keine wesentliche Verbesserung der Lärmsituation erreicht 
werden kann, weil die Ursache für den Lärm nicht vom Stra-
ßenbelag, sondern von den Fahrzeugen ausgeht. Die zuneh-
mende Lärmbelastung, insbesondere durch Motorradfahrer 
wird für die Bewohner an der Staatsstraße 2187 u. 2188 sowie 
für die Urlaubsgäste und Tagestouristen zu einem Problem. 
Die Nutzung der an den Staatsstraßen liegenden Erholungs-
einrichtungen wird durch den Verkehrslärm stark beeinträch-
tigt. Aufgrund der baulichen Veränderung (Querungshilfe) ist 
im Bereich Volletsbach - Neumühle eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung notwendig. Dies gilt auch für den Streckenbereich 
Heiligenstadt i. OFr. - Traindorf. In einem entsprechenden Sch-
reiben an das Landratsamt Bamberg und an das Staatliche 
Bauamt wurde eine Verkehrsschau beantragt. Die bisherigen 
Maßnahmen (Versetzung der Ortsschilder) hat zu keiner Ver-
besserung geführt. Die Lärmbelastung ist vor allen Dingen auf 
die Motorradfahrer, die das Leinleitertal nutzen, um zum Motor-
radfahrer-Treffpunkt Heckenhof zu gelangen, zurückzuführen.
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt Kenntnis von der Lärm-
berechnung des Staatlichen Bauamtes Bamberg und hofft, 
dass durch die beantragte Verkehrsschau eine Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 70 km/h auf den Staatsstraßen 2187 u. 
2188 zwischen der Volletsbach-Kreuzung und Neumühle sowie 
zwischen Heiligenstadt i. OFr. und Traindorf erfolgt.
Z. Kts.

Informationen 
der Gemeindeverwaltung

Vollsperrung der Staatsstraße 2188
zwischen Heiligenstadt bis Abzweigung Greifens-
tein/Stücht
Das Staatliche Bauamt Bamberg beabsichtigt, ab Juli 2015 die 
Fahrbahn der St 2188 auszubauen/zu erneuern. Für die Bau-
maßnahme muss die Straße in folgenden zwei Streckenab-
schnitten voll gesperrt werden:
Vom 02.07.2015 bis 08.07.2015 betrifft es den Streckenab-
schnitt zwischen Neumühle bis zu den Abzweigungen nach 
Greifenstein u. Stücht. In diesem Bereich wird eine Deckensa-
nierung vorgenommen.
Ab dem 08.07.2015 bis 31.08.2015 wird der Streckenabschnitt 
von Heiligenstadt (Richtung Aufseß) bis Neumühle ausgebaut.
Die Umleitung wird örtlich ausgeschildert.

Abwasserfreimengen für Vieheinheiten bei 
landwirtschaftlichen Betrieben für 2015
Landwirte mit Viehhaltung und Kanalanschluss werden 
gebeten, gemäß § 10 der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des Marktes Heiligenstadt i. 
OFr., ihren in 2015 durchschnittlich gehaltenen Viehbestand 
bis spätestens 24.07.2015 zu melden, um Abwasserfreimen-
gen für Großvieheinheiten bei der Abrechnung der Kanalbe-
nutzungsgebühren berücksichtigen zu können. Formulare lie-
gen im Rathaus Zimmer 1 oder im Bürgerbüro auf. Bitte legen 
Sie hierzu den Bescheid der Tierseuchenkasse vor. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an Frau Leicht, Tel. 92 99-14.

Der Ferienpass 2015 ist da!
Damit die Langeweile keine Chance hat, bietet der Ferienpass 
Kindern und Jugendlichen auch heuer wieder zahlreiche Ermä-
ßigungen und Befreiungen von Eintrittspreisen in der Region 
Bamberg. Der Verkaufspreis beträgt unverändert 4 Euro. Auch 
weiterhin erhalten Familien mit mehreren Kindern den dritten 
sowie jeden weiteren Ferienpass bei den Gemeinden gratis. 
Hartz IV-Empfänger bekommen ihn für Kinder bis 14 Jahre 
gegen Vorlage des Bescheides bei der Infothek des Landrat-
samtes und den Gemeindeverwaltungen ebenfalls kostenlos.
Der Ferienpass gilt vom 31. Juli bis 14. September 2015 für 
Kinder von 4 bis 18 Jahren und ist erhältlich im Bürgerbüro 
in Heiligenstadt.

Fundsachen
-	 Schlüsselbund mit mehreren Schlüssel (gefunden bei Apo-

theke in Heiligenstadt)
-	 Ford-Schlüssel
Die Fundsache kann im Bürgerbüro abgeholt werden.

Bürgermeistersprechstunde
Der Sprechtag des Bürgermeisters findet jeweils am Diens-
tag ab 14.00 Uhr im Rathaus statt. Terminvereinbarungen sind 
möglich und auch zweckmäßig.
Neben dem Sprechtag steht Ihnen der Bürgermeister natürlich 
auch zu den üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung.

Sprechstunden Förster Esslinger
An folgenden Terminen finden Sprechstunden statt:
Donnerstag, 16.07.2015 und
Donnerstag, 30.07.2015
jeweils.................................................... von 15.00 bis 17.00 Uhr
im Rathaus Heiligenstadt, Zimmer Nr. 3 (Erdgeschoss)
Sie können ihn, in dieser Zeit unter der Telefon-Nr. 09198 / 92 
99 24 telefonisch erreichen.

Wertstoffhof in Heiligenstadt
Öffnungszeiten:
Dienstag....................................................... 14:00 bis 17:00 Uhr
Samstag....................................................... 09:00 bis 12:00 Uhr
Falls Sie noch Fragen haben wenden Sie sich bitte an
Herrn Rickauer unter der Telefon-Nr. 09198 1477 oder 0174 
7087732.
Es wird gebeten, während der Öffnungszeiten die Container 
innerhalb des Wertstoffhofes zu benutzen.

Müllabfuhr
Mittwoch, 01.07. - Biotonne
Dienstag, 07.07. - Gelber Sack
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Mittwoch, 08.07. - Restmülltonne
Mittwoch, 15.07. - Biotonne
Mittwoch, 22.07. - Restmüll- und Papiertonne

60 plus - Senioreninitiative  
Markt Heiligenstadt
Spiele- und Schafkopfnachmittag
Der nächste Treff findet
am Mittwoch, 15.07.2015 von 14.00 bis ca. 16.00 Uhr
im Hotel Heiligenstadter Hof statt.

Bürgerbus des Markt Heiligenstadt
Sie müssen einkaufen oder zum Arzt oder wollen einfach mal 
einen Besuch bei Freunden machen? Kommen Sie und fahren 
Sie mit dem Bürgerbus. Fahrpläne erhalten Sie im Bürgerbüro.
Der Bus fährt jeden Dienstag und Donnerstag für Sie.
Das Bürgerbus-Team freut sich auf Ihre Mitfahrt.

Bürgerbusfahrer gesucht!!
Unser Bürgerbus fährt zwei Mal in der Woche seine Tour 
durchs ganze Gemeindegebiet. Viele Bürger nutzen diese 
Möglichkeit der Mobilität. Zur Zeit sind drei Fahrer mit viel Ide-
alismus und Freundlichkeit dabei. Damit das so weiter gehen 
kann, suchen wir ehrenamtliche Fahrer für unseren Bürgerbus.
Haben Sie Interesse unseren Bürgerbus zu fahren?
Wenn ja, dann melden Sie sich bitte im Bürgerbüro, Hauptstr. 
21.
Dort erfahren Sie dann Weiteres.

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Sprechtag in Heiligenstadt
Im Juli und August finden keine Sprechtage statt.
Der nächste Termin ist
am Donnerstag, 03.09.2015 von 13:30 bis 15:30 Uhr
im Bürgerbüro, Hauptstraße 21 in Heiligenstadt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de oder kos-
tenlose und schnelle Hilfe gibt es auch über das Bürgertelefon 
unter der Ruf-Nr.: 0800/100048018.
Achtung: Dieser Termin ist ausschließlich zur Rentenbera-
tung, nicht für Rentenanträge!

Hinweis zum nächsten Redaktionsschluss
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint am
Mittwoch, 15. Juli 2015.
Annahmeschluss für Textbeiträge ist am
Montag, 06. Juli 2015
bei der Gemeindeverwaltung im Bürgerbüro oder per 
E-Mail an:
bianca.hofmann@markt-heiligenstadt.de.
Wir bitten um Beachtung, dass später eingehende Texte 
nicht mehr berücksichtigt werden.

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern ist außerhalb
der normalen Sprechzeiten für Sie telefonisch erreichbar
unter der Service-Nummer 116117 ohne Vorwahl.

Ärztliche Notfallpraxis
Wir sind für Sie da:
Mittwoch.......................................................................17-21 Uhr
Freitag..........................................................................18-21 Uhr
Samstag.........................................................................9-21 Uhr
Sonntag..........................................................................9-21 Uhr
Feiertag..........................................................................9-21 Uhr
Vorabend Feiertag........................................................18-21 Uhr
Ohne telefonische Voranmeldung
im Gesundheitszentrum Krankenhausstraße 8, 91301 Forch-
heim
notfallpraxis@ugef.com
www.ugef-notfallpraxis-forchheim.de

Zahnärztlicher Notdienst
Sprechstunden in der Praxis jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr 
sowie von 18:00 bis 19:00 Uhr.
Den zahnärztlichen Notdienst erreichen Sie unter 
0800/6649289.

Juli
04. und 05.: Dr. Sellmann Mark
11. und 12.: Dr. Hock Tobias
18. und 19.: Dr. Sestak Eckhard
25. und 26.: ZA Stein Michael

Verkehrsamtsnachrichten

Mach mit Nordic Walking
Treffpunkt: 	 Parkplatz vor dem Flurbereinigungsfelsen
	 (zwischen Heiligenstadt und Stücht)
	 immer mittwochs um 18:00 Uhr
Tourlänge:	 ca. 4,1 km
Alle die mitlaufen wollen, sind herzlich willkommen.
Nordic-Walking-Freunde Markt Heiligenstadt i. OFr.

Feierabendtour mit dem Fahrrad
Wann:	 jeden Mittwoch um 18:00 Uhr
Wo:	 Heiligenstadter See
Wie lange:	 ca. 2-3 Stunden
Bei schlechtem Wetter fällt die Tour aus.
Weitere Infos: Touristinfo Heiligenstadt 09198/929933
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Markt Heiligenstadt i. OFr.
www.markt-heiligenstadt.de
Vermittlung	 09198 / 9299-0
Telefax 	 09198 / 9299-40

Parteiverkehr
Öffnungszeiten Rathaus, Marktplatz 20
Montag - Freitag..................................  7.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag ............................................ 13.00 Uhr - 16.45 Uhr
Donnerstag ........................................ 13.00 Uhr - 17.45 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro, Hauptstraße 21
Montag - Freitag..................................  7.30 Uhr - 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Mittwoch............... 13.00 Uhr - 16.45 Uhr
Donnerstag ........................................ 13.00 Uhr - 17.45 Uhr

Wichtige Rufnummern
Rathaus

Marktplatz 20, 91332 Heiligenstadt i. OFr.
1. Bürgermeister Krämer ....................................... 9299-0
E-Mail: helmut.kraemer@markt-heiligenstadt.de
Frau Hartl ............................................................... 9299-10
Sekretariat Bürgermeister
E-Mail: christine.hartl@markt-heiligenstadt.de
Herr Schmidt ......................................................... 9299-20
Geschäftsleiter, Leiter Bauamt, Beitragsrecht,
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung,
Satzungsrecht, Wahlen
E-Mail: ruediger.schmidt@markt-heiligenstadt.de
Frau Urschlechter ................................................. 9299-21
Sekretariat Geschäftsleiter, Bauverwaltung
E-Mail: carina.urschlechter@markt-heiligenstadt.de
Frau Göller ............................................................ 9299-22
Personalamt
E-Mail: hildegard.goeller@markt-heiligenstadt.de
Frau Loskarn ......................................................... 9299-23
Straßenverkehr; Hompage
E-Mail: michaela.loskarn@markt-heiligenstadt.de
Frau Reinhard ....................................................... 9299-24
Telefonzentrale, Info
E-Mail: maria.reinhard@markt-heiligenstadt.de
Frau Nüßlein .......................................................... 9299-13
Mahnungen und Vollstreckungen, Kasse
E-Mail: beate.nuesslein@markt-heiligenstadt.de
Frau Leicht ............................................................ 9299-14
Steuern, Wasser- und Kanalgebühren, Pachten,
Abwasserabgabe
E-Mail: doris.leicht@markt-heiligenstadt.de
Frau Dicker ............................................................ 9299-15
Kämmerin
E-Mail: elisabeth.dicker@markt-heiligenstadt.de
Frau Schmeußer ................................................... 9299-16
Leiterin Kasse, Buchhaltung
E-Mail: monika.schmeusser@markt-heiligenstadt.de

Bürgerbüro

Hauptstr. 21, 91332 Heiligenstadt
Frau Schick ........................................................... 9299-30
Einwohnermelde- und Passamt, Fundbüro,
Jagd- und Fischereiwesen, Land- und Forstwirtschaft
E-Mail: petra.schick@markt-heiligenstadt.de
Frau Schmidthammer............................................ 9299-31
Bürgerbus, Müllabfuhr, Schülerbeförderung, Schule und 
Kindergarten,
E-Mail: karin.schmidthammer@markt-heiligenstadt.de
Frau Hofknecht ..................................................... 9299-32
Standesamt, Friedhof, Rentenversicherung
E-Mail: angela.hofknecht@markt-heiligenstadt.de
Frau Hofmann ....................................................... 9299-33
Märkte, Feuerwehren, Tourismus, Mitteilungsblatt, Bele-
gung Oertelscheune und Pavillon, Gewerbeamt
E-Mail: bianca.hofmann@markt-heiligenstadt.de
Bauhof Traindorf (zu erreichen von 9.00 - 9.30 Uhr) . 1620
Wasserwart und Klärwärter sind zu erreichen unter .9299-21

Wichtige Rufnummern in Heiligenstadt:
Grundschule Heiligenstadt ............................................  297
Kindergarten Heiligenstadt ...........................................  495
Bücherei ..................................................................  998446
Evang. Kirche ................................................................  332
Kath. Kirche ...................................................................  324
Tabea Leinleitertal (Familienzentrum) ........................ 808-0
Apotheke .................................................................  998844

Ärzte:
Dr. Landendörfer ...................................................... 9282-0
Dr. Schöppner .............................................................  1213
Zahnärzte Drs. Dinse .....................................................  798
Tierarzt Dr. Just ............................  315 oder 0171/7779219

Weitere wichtige Telefonnummern:
Landratsamt Bamberg ........................................ 0951/85-0
Polizei Bamberg .............................................. 0951/9129-0
Polizei-Notruf .................................................................  110
Feuerwehr ......................................................................  112

Integrierte Leitstelle für Rettungsdienst und Feuer-
wehr
.......................................................................................  112
Ärztliche Bereitschaft ..................  116 117 ohne Vorwahl
Kinderärztlicher Notdienst ........... 116 117 ohne Vorwahl

Bayernwerk
Stromrechnungen (Grundversorgung) .......  0871/95386200
Entstörungsdienst Strom (0.00 - 24.00 Uhr) . 0941/28003366
Entstörungsdienst Gas** (0.00 - 24.00 Uhr) . 0180/2192081*
Technischer Kundenservice .......................  0941/28003311
............................................................  Fax: 0941/28003312
Anfragen zu EEG-Anlagen (Photovoltaik) ..  0871/96560010
............................................................  Fax: 0871/96560148
* 6 Cent pro Anruf oder Fax aus dem deutschen Festnetz
** Diese Gespräche werden aufgezeichnet

Förster Herr Esslinger
Joachim Esslinger ................................... 09542 / 7733-135
Mobil: ........................... ………………….. 0160 / 9075 9378
joachim.esslinger@aelf-ba.bayern.de

ÖffNuNGSZeiteN uNd wichtiGe RufNummerN



Heiligenstadt	 - 8 -	 Nr. 13/15

Nachrichten anderer 
Stellen und Behörden

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Außensprechtage
am Dienstag, 07.07.2015 von 09:00 bis 16:00 Uhr
Bibliothek des Rathauses Bamberg, Maxplatz 3
Außerdem erreichen Sie das ZBFS unter der Rufnummer 
0921/605-1.

Landschaftspflegeverband  
Landkreis Bamberg
exkursion „tagfalter der Lindacher trockenrasen“
Die „Trockenrasen südlich von Lindach“ stellen mit ihrer klein-
flächigen Struktur und der engen Verzahnung von Margerra-
sen, Hecken, Feldgehölzen und Extensivwiesen einen hoch-
wertigen Lebensraum für eine Vielzahl seltener Tagfalter dar. 
Exemplarisch werden einzelne Schmetterlinge vorgestellt und 
Interessantes über ihre Lebensweise berichtet. Die Exkursion 
erfolgt in Zusammenarbeit mit der „Naturforschenden Gesell-
schaft Bamberg“.
am Samstag, 18.07.2015 um 15:00 Uhr
Treffpunkt: Trockenrasen südlich von Lindach (in der Haarna-
delkurve kurz vor Tiefenpölz aus Richtung Teuchatz kommend 
dem Flurbereinigungsweg links Richtung Lindach folgen)
Die Exkursion ist in der Regel kostenlos. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Wanderschäfer Kißlinger  
wieder im Landkreis Bamberg
Jetzt sieht man ihn wieder mit seiner großen Schafherde durch 
den Landkreis Bamberg ziehen. Erich Kißlinger, Wanderschäfer 
aus Leidenschaft und Herr über 1000 Schafe, erreicht in diesen 
Tagen das Leidingshofer Tal bei Veilbronn in der Gemeinde 
Heiligenstadt. „Wir haben schon im April unser Winterquartier 
in Buch bei Nürnberg verlassen, erst im Forchheimer Raum 
geweidet, bevor wir jetzt nach Heiligenstadt gezogen sind“, so 
Kißlinger. „Ich bin eigentlich ständig in Bewegung“, fasst der 
Hüteschäfer zusammen, „denn die Tiere haben Hunger.“ Viele 
der Beweidungsflächen sind wertvolle Biotope, die nur noch 
durch Beweidung offen gehalten werden können. So auch das 
bei Wanderern sehr geschätzte Naturschutzgebiet Leidingsho-
fer Tal mit seinen Halbtrockenrasen und Felsen.

Schon bald wird Kißlinger seine Wanderung fortsetzen. Mit sei-
nen drei altdeutschen Hütehunden, dem Esel Fritz, den Scha-
fen und den 60 Ziegen geht es über Burggrub, ins Trocken-
tal der Leinleiter und zum Großen Stoa. Bis er dann im August 
nach seiner kilometerlangen Reise, die am entferntesten vom 
Heimathof liegenden Weideflächen bei Wattendorf und Scheß-
litz erreicht. Schäfer Kißlinger ist es wichtig, ein „Vergelt´s 
Gott“ an die Menschen im Landkreis auszusprechen: „Ich bin 

wirklich gerne hier unterwegs. Freue mich über die Rücksicht-
nahme der Autofahrer, wenn die Straße mal zum Triebweg 
wird und das gegenseitige Verständnis zwischen Landwirten, 
Jägern und mir, dem Schäfer.“
Erich Kißlinger blickt auf eine lange Familientradition zurück. 
Schon in fünfter Generation hat sich seine Familie der Schäfe-
rei verschrieben. Zur Freude des Vaters ist auch Sohn Franz 
bereits in seine Fußstapfen getreten. Er betreut eine eigene 
Herde und bildet sogar Lehrlinge aus. Trotz der schwierigen 
Arbeitsbedingungen bei Wind und Wetter gibt es für die Kißlin-
gers eben keinen schöneren Beruf.

Energieberatungstermine  
der Stadt und des Landkreises Bamberg
Es ist darauf hinzuweisen, dass für die kostenlose Energiebe-
ratung - jeweils in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.45 Uhr - aus 
Gründen der Terminplanung eine telefonische Anmeldung 
erforderlich ist. Die Beratungen finden im wöchentlichen Wech-
sel in den Räumen des Landratsamtes in der Ludwigstraße 23, 
Zimmer-Nr. 234 bzw. im Umweltamt der Stadt Bamberg, Muß-
straße 28, Zimmer-Nr. 104, statt.
Anmeldung bei der Stadt Bamberg unter 0951/871724 und
Anmeldung beim Landratsamt Bamberg unter 0951/85554.
Termine 2015:
Mittwoch, 01.07. Landkreis Bamberg
Mittwoch, 08.07. Stadt Bamberg
Mittwoch, 15.07. Landkreis Bamberg
Mittwoch, 22.07. Stadt Bamberg

Schulnachrichten
Musikschule Ebermannstadt
unterrichtsangebote, Anmeldetermin, Schulbeginn 
- Schuljahr 2015/2016:
Wir bieten Kindern und Jugendlichen wieder ein breitgefächer-
tes Unterrichtsangebot an Grundfächern, Instrumental- und 
Vokalfächern, Chor, Musical und darüber hinaus vielfältige 
Möglichkeiten des Zusammenspiels in Spielkreisen, Ensemb-
les, Orchestern, Bands, usw.
Probeunterricht/Schnupperstunden können nach Absprache 
mit dem Lehrer noch im Juli bis Ende des Schuljahres 2015 
besucht werden.
Die schriftliche Anmeldung erhalten Sie im Rathaus Ebermann-
stadt aber auch auf der Homepage der Musikschule. Diese 
geben Sie einfach ausgefüllt und unterschrieben bis Ende Juli 
2015 im Rathaus Ebermannstadt ab – die Anmeldung ist immer 
für ein Schuljahr verbindlich.
Der Musikunterricht für das Schuljahr 2015/2016 beginnt 
am 21. September 2015.
Der Instrumentalunterricht beginnt in der Regel nach Abschluss 
der musikalischen Früherziehung. Die neu angemeldeten 
Schüler/innen werden nach fachlichen Gesichtspunkten in Ein-
zel- oder Gruppenunterricht eingeteilt. Die Einstufung in eine 
Gruppe wird vom Lehrer nach pädagogischen und organisato-
rischen Gesichtspunkten aber auch unter Berücksichtigung der 
musikalischen Vorbildung und des Alters des Schülers vorge-
nommen.
Die Lehrer setzen sich mit den Eltern in der Zeit vom 14.09. – 
19.09.15 (1. Schulwoche) in Verbindung und besprechen die 
Gruppeneinteilung und Unterrichtszeit. Vorher ist eine Termin-
vereinbarung in der Regel nicht möglich, weil dazu die Stun-
denpläne für den Nachmittagsunterricht der allgemein bilden-
den Schulen vorliegen und berücksichtigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Rathaus Ebermannstadt, Frau Urban, Zimmer 7,
Montag bis Donnerstag , 8:30 Uhr – 12:00 Uhr oder telefonisch 
unter 09194/506-27 aber auch auf unserer Homepage über 
Stadt Ebermannstadt: www.ebermannstadt.de
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Staatliche Gesamtschule Hollfeld
informationen zur Anmeldung und Aufnahme in 
die einführungsklasse 2015/2016
Durch ausreichende Voranmeldungen kann an der Staatlichen 
Gesamtschule Hollfeld zum kommenden Schuljahr 2015/2016 
eine Einführungsklasse eingerichtet werden. Der erfolgreiche 
Besuch dieser Klasse berechtigt zum Eintritt in die Qualifikati-
onsphase (Jahrgangstufen 11 und 12) des Gymnasiums.

Welches Ziel verfolgt die Einführungsklasse?
Schülerinnen und Schülern mit mittlerem Bildungsabschluss 
soll der Übergang an das Gymnasium erleichtert werden. Dies 
geschieht in dieser Klasse durch:
Eine gezielte Förderung in einzelnen Fächern, in denen Kennt-
nisse noch vertieft bzw. neu erworben werden müssen (z.B. der 
2. Fremdsprache)
Die explizite Vorbereitung auf die verbindlichen Abiturprüfungs-
fächer (Mathematik, Deutsch, Fremdsprache).

Welche Voraussetzung gibt es für die Aufnahme?  
(§ 31 GSO:)
Mittlerer Schulabschluss (erworben an einer Realschule, Wirt-
schaftsschule oder im M-Zug der Mittelschule)
Pädagogisches Gutachten der in Jahrgangsstufe 10 besuchten 
Schule, in dem die uneingeschränkte Eignung für den Bil-
dungsweg des Gymnasiums bestätigt wird.
Einhaltung der Altersgrenze, d.h. der Schüler darf am 30.6. im 
Jahr des Eintritts in die Einführungsklasse das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Bei Überschreitungen entscheidet 
der Schulleiter über die Aufnahme.
Es ist kein bestimmter Notendurchschnitt erforderlich.
Endgültige Anmeldung:
Termin der Anmeldung: 27. – 31.07.2015 im Sekretariat der 
Gesamtschule Hollfeld

Eine Anmeldung ist auch ohne erfolgte Voranmeldung 
möglich
Folgende Unterlagen werden benötigt:
•	 Abschlusszeugnis im Original
•	 Geburtsurkunde
•	 Anmeldeformular mit Unterschrift eines Erziehungsberech-

tigten
•	 Pädagogisches Gutachten der besuchten Schule.
Weitere Informationen finden Sie unter www.schulberatung.
bayern.de/schulberatung/oberfranken unter Aktuelles - Flyer, 
Links zur Einführungsklasse. Die Formulare zur endgültigen 
Anmeldung können ebenfalls von dieser Internetseite herunter-
geladen werden.

Gemeindebücherei

Öffnungszeiten
Montag......................................................... 17:00 bis 19:00 Uhr
Donnerstag................................................... 16:00 bis 18:00 Uhr
Freitag............................................................ 9:30 bis 11:30 Uhr
Sonntag........................................................ 10:30 bis 11:30 Uhr

Kirchliche Nachrichten

Katholische Pfarrei
Kath. Pfarrei Heiligenstadt-Burggrub
Freitag, 03.07.
15.30 Uhr	 Eucharistiefeier, Tabea Leinleitertal

Samstag, 04.07.
  8.00 Uhr	 Fußwallfahrt, Heiligenstadt
13.00 Uhr	 Wallfahreramt, Gügel
18.00 Uhr	 Vorabendmesse, Burggrub

Sonntag, 05.07.
10.00 Uhr	 Wortgottesdienst und Kinderkirche, Heiligen-

stadt
11.15 Uhr	 Tauffeier, Heiligenstadt

Dienstag, 07.07.
19.00 Uhr	 Rosenkranz um Priesterberufe, Heiligenstadt

Samstag, 11.07.
18.00 Uhr	 Vorabendmesse, Burggrub

Sonntag, 12.07.
10.00 Uhr	 Wortgottesdienst, Heiligenstadt

Dienstag, 14.07.
19.00 Uhr	 Eucharistiefeier, Heiligenstadt

Kath. Pfarrei tiefenpölz
Donnerstag, 02.07.
19.00 Uhr	 Eucharistiefeier, Teuchatz

Freitag, 03.07.
  8.00 Uhr	 Eucharistiefeier, Tiefenpölz

Samstag, 04.07.
12.30 Uhr	 Trauungsfeier, Teuchatz

Sonntag, 05.07.
  8.30 Uhr	 Festgottesdienst zum Kirchweihetag, Herzo-

genreuth
14.00 Uhr	 Tauffeier, Teuchatz

Montag, 06.07.
19.00 Uhr	 Rosenkranz um Priesterberufe, Tiefenpölz

Donnerstag, 09.07.
19.00 Uhr	 Eucharistiefeier, Oberngrub

Sonntag, 12.07.
  8.30 Uhr	 Festgottesdienst zur DJK-Sportlerkerwa, 

Teuchatz
14.00 Uhr	 Tauffeier, Kalteneggolsfeld

Montag, 13.07.
19.00 Uhr	 Rosenkranz um Priesterberufe, Tiefenpölz

informationen und Veranstaltungen
Kontakt zum Pfarramt (HS/TP)
Wer ein Anliegen hat, das nicht unter die Rubrik „hohe Priorität“ 
bzw. „seelsorgerischer Notfall“ fällt, möchte bitte die ausgewie-
senen Bürozeiten beachten. Das Pfarramt ist in der Regel immer 
Dienstagnachmittag ab 14.00 Uhr und Donnerstagvormittag ab 
8.30 Uhr besetzt. Nach Möglichkeit sind Anfragen per E-Mail zu 
empfehlen (st-paul.heiligenstadt@erzbistum-bamberg.de).
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Veranstaltungskalender

Juli
03.-06.07.	 Krötental-Kerwa in Traindorf
05.07. 	 Kirchweih in Herzogenreuth
05.07. 	 Grillfest der FFW Tiefenpölz bei der Schule Tie-

fenpölz
10.-12.07.	 Sportlerkerwa der DJK Teuchatz
11.-13.07.	 Kerwa in Stücht
16.-20.07.	 Kirchweih in Brunn
18.07. 	 Weinfahrt nach Würzburg zum „Hoffest am Stein“, 

Tennisabteilung SC Heiligenstadt
18.07. 	 Dorffest der FFW Oberngrub
19.07. 	 Berg-Slalom in Tiefenpölz, MSC Scheßlitz, FF Tie-

fenpölz
24.07. 	 Jahreshauptversammlung des FSV Heiligenstadt
25.07. 	 Schleifchenturnier der Tennisabteilung SC Heili-

genstadt auf dem Sportplatz Heiligenstadt
25.-26.07.	 Pavillonfest der „heiligen“ Stadtschnecken am 

Pavillon Heiligenstadt
26.07. 	 Kerwa in Reckendorf
26.07. 	 Jugend-Clubmeisterschaften der Tennisabteilung 

SC Heiligenstadt auf dem Sportplatz Heiligen-
stadt

26.07. 	 Naturfreunde 90 Jahre der Naturfreunde Fürth im 
Naturfreundehaus Veilbronn

Vereine und Verbände

FF Brunn
Kirchweih
Die Freiwillige Feuerwehr Brunn lädt ein zur Kirchweih mit 
Unterhaltungsmusik und Tanz in der Festhalle Brunn
Donnerstag, 16.07.2015
ab 20:00 Uhr	 Bierprobe
Freitag, 17.07.2015
ab 20:00 Uhr	 Akust-X
Samstag, 18.07.2015
ab 17:00 Uhr	 Kirchweihbetrieb
ab 19:30 Uhr	 Blaskapelle Hochstahl
Sonntag, 19.07.2015
ab 10:00 Uhr	 Frühschoppen
ab 11:30 Uhr	 Mittagessen
ab 17:30 Uhr	 Safari
Montag, 20.07.2015
ab 11:30 Uhr	 Kirchweihbetrieb
ab 19:00 Uhr	 Nasowos
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. An allen Tagen 
Kaffee und Kuchen. Sonntagnachmittag für alle Kinder kosten-
lose Pferdekutschfahrten.
Auf Ihren Besuch freuen sich die Bürgerinnen und Bürger von 
Brunn.
Eintritt immer frei

FF Tiefenpölz
Grillfest
am Sonntag, 05.07.2015 ab 10.00 Uhr beim alten Schulhaus in 
Tiefenpölz!
Mittagstisch mit Dörrfleisch, Bonnakern und Klöß.
Ab 17.00 Uhr Fisch vom Grill.
Es lädt herzlich ein die FFW Tiefenpölz

Taufen (HS/TP)
Als nächste Tauftermine werden für die Pfarreien Heiligenstadt-
Burggrub und Tiefenpölz bekanntgegeben: Sonntag, 5. Juli, 
11.15 Uhr, Heiligenstadt; Sonntag, 5. Juli, 14.00 Uhr, Teuchatz; 
Samstag, 1. August, 14.00 Uhr, Heiligenstadt; Sonntag, 2. 
August, 14.00 Uhr, Tiefenpölz. Anmeldungen bitte frühzeitig im 
Katholischen Pfarramt in Heiligenstadt.

Trauungen, Jubelfeiern, Jubiläen (HS/TP)
Wer in der nächsten Zeit eine kirchliche Feier wünscht (z.B. 
Trauung, Jubelhochzeit, Jubiläum, …), möchte sich bitte früh-
zeitig an das Katholische Pfarramt in Heiligenstadt wenden. 
Konkrete Planungen sind erst nach Absprache mit allen Betei-
ligten an einer Festivität sinnvoll.

Beerdigungen (HS/TP)
Wer den Termin für eine Beerdigung vereinbaren möchte, wenn 
Herr Pfarrer Kaiser nicht persönlich vor Ort ist (z. B. auswärtige 
Termine, freier Tag, d. h. meistens Montag), kann sich an Herrn 
Mesner Pickel aus Tiefenpölz wenden (Tel.: 0 91 98 / 89 44). 
GGf. kann auch Herr Mesner Freitag weiter helfen (Tel.: 0 91 98 
/ 7 32).

Fußwallfahrt der Pfarrei Heiligenstadt zum Gügel
04.07., 8.00 Uhr, HS

Kirchweihfeier in Herzogenreuth
05.07., 8.30 Uhr, HR

DJK-Sportlerkerwa in Teuchatz
12.07., 8.30 Uhr, TZ

Für genauere Informationen sei an der Stelle auf die aktuelle 
Ausgabe der Gottesdienstordnung verwiesen. Sie liegt an den 
Schriftenständen in den (Pfarr-)Kirchen auf.

Evangelisch-Freikirchliche  
Gemeinde Heiligenstadt Christuskirche
Mittwoch, 01.07.
  9.00 Uhr	 Gebet am Mittwoch
19.30 Uhr	 Bibelgespräch

Donnerstag, 02.07.
15.30 Uhr Bibelstunde

Sonntag, 05.07.
  9.00 Uhr	 Gebet am Sonntag
  9.30 Uhr	 Gottesdienst mit Abendmahl

Montag, 06.07.
19.30 Uhr	 Chorprobe fällt aus

Dienstag, 07.07.
15.30 Uhr	 Themennachmittag: „Farben – Inwieweit 

beeinflussen sie uns und unser Verhalten?“ 
mit E. Stedtler-Paulo und R. Sauer

Mittwoch, 08.07.
  9.00 Uhr	 Gebet am Mittwoch
19.30 Uhr	 Bibelgespräch

Donnerstag, 09.07.
15.30 Uhr	 Bibelstunde

Sonntag, 12.07.
  9.00 Uhr	 Gebert am Sonntag
  9.30 Uhr	 Gottesdienst

Montag, 13.07.
19.30 Uhr	 Chorprobe fällt aus

Mittwoch, 15.07.
  9.00 Uhr	 Gebet am Mittwoch
19.30 Uhr	 Bibelgespräch
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geteilt werden. Da unser bisheriger Kassier den Verein leider 
verlassen hat, brauchen wir dringend einen neuen Kassenwart! 
Wer hat Interesse?
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Roland Hohe, 1. Vorstand

SC Markt Heiligenstadt
tennisabteilung hat Vorschulkinder eingeladen
Die Vorschulkinder der Kita Schneckenhaus waren zum Tennis-
schnuppertraining eingeladen.
Die Jugendwartin Heike Hümpfner hatte an zwei Vormittagen 
je eine Stunde die Vorschulkinder der einzelnen Kindergarten-
gruppen zu Besuch auf der Tennisanlage des SC Markt Heili-
genstadt.

Mit viel Spiel, Spaß und Bewegung konnten sich die Kin-
der einen Eindruck von dieser Sportart machen. Dabei war 
Geschick mit dem Ball im Werfen, Tatzen und Zielen gefordert.
Kinder, die daran Interesse haben, können sich an Heike 
Hümpfner Tel. 0160/8456349 oder huempfnerheiligenstadt@
web.de wenden.

Dorfgemeinschaft Stücht
einladung zur Stüchter Kerwa
Samstag, 11.07.
ab 17:00 Uhr	 Festbetrieb am Dorfplatz mit Makrelen vom 

Grill
Sonntag, 12.07.
	 Frühschoppen
	 „Schäuferla“ zu Mittag
	 Kaffee und Kuchen
	 Festbetrieb bis in die Abendstunden
Montag, 13.07.
ab 17:00 Uhr	 Festausklang

Berg-Slalom
am Sonntag, 19.07.2015 trägt der MSC Scheßlitz in Tiefenpölz 
eine Berg-Slalom-Wertung aus.
Gestartet wird in unterschiedlichen Wertungsklassen!
Start:	 in Tiefenpölz am Brunnen Richtung Teuchatz!
Beginn:	 um 9.30 Uhr
Ende:	 ca. 17.00 Uhr
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt!
Es lädt herzlich ein der Motor Sport Club Scheßlitz und die FFW 
Tiefenpölz

FF Traindorf
Krötental Kerwa
Freitag, 03.07.2015
ab 18:00 Uhr	 Bieranstich
Samstag, 04.07.2015
ab 19:00 Uhr	 Live Musik „Die Oberfranken Rebellen“
Sonntag, 05.07.2015
ab 09:30 Uhr	 Frühschoppen
ab 10:00 Uhr	 1. Oldtimer Bulldogtreffen
Montag, 06.07.2015
ab 19:30 Uhr	 Live Musik „Josef Kamm City Rock and Roller“

Gartenbauverein Markt Heiligenstadt
Fahrt nach Rothenburg o.t.
Liebe Gartenfreunde,
am Samstag, dem 22.08.2015 fährt der Gartenbauverein nach 
Rothenburg o.T. und in den nahegelegenen Lotosgarten.
Die Kosten für die Fahrt, Eintritt, Brotzeit und Stadtführung 
betragen 25,00 EUR pro Person. Abfahrt 7.00 Uhr am Markt-
platz.
Anmeldungen sind sofort möglich bei: Gertrud Hübschmann, 
Tel.09198-1049 oder Lydia Bauer, Tel, 09198-92628.
Die Anmeldung ist gültig nach Anmeldung und Bezahlung des 
Kostenbeitrages, bar oder per Überweisung auf das Konto 
des GBVs : 30180 ( BIC: GENO DE F1HI S, IBAN:DE 21 7706 
9051 0000 0301 80) bei der Raiffeisenbank Heiligenstadt, BLZ: 
77069051 unter Angabe des Mitfahrenden. Bei Verhinderung 
werden die Kosten nicht zurückerstattet, ein Ersatzteilnehmer 
kann gestellt werden.
Wir laden Sie herzlichst ein mit uns einen schönen Tag zu ver-
bringen.

Fränkische Schweiz Verein  
Ortsgruppe Heiligenstadt
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Der Fränkische Schweiz Verein Ortsgruppe Heiligenstadt lädt 
hiermit alle Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins zur jähr-
lichen ordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 
Freitag, 24.07.2015 um 19 Uhr in den Heiligenstadter Hof ein.

Tagesordnung:
1.	 Begrüßung durch den 1. Vorstand
2.	 Bericht der Schriftführerin mit Rückblick auf die letzten 

Jahre
3.	 Bericht des Wegewarts
4.	 Bericht des Kassenwarts
5.	 Bericht der Kassenprüfer
6.	 Entlastung des Vorstands
7.	 Bericht des 1 Vorstands zukünftige Planungen
8.	 Wahl des Wahlleiters
9.	 Wahl der kompletten Vorstandschaft
10.	 Wünsche und Anträge
Weitere Anträge müssen gemäß unserer Satzung bis spätes-
tens 3 Tage vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich mit- Großraumtaxi • Rollstuhlfahrten • Dialysefahrten • Krankenfahrten

TAXI-KRANKENFAHRTEN

OTT

Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir ab sofort einen Fahrer (m/w)

& 0 91 98-99 88 77
& 0 92 74-96 59
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…Adresse des guten Einkaufs

- was liegt näher!
500 kostenlose Parkplätze in 2 Minuten erreichbar

• Veranstaltungen

• Termine

• Sprechtage

03.07. - 04.07.	 Soundfeel Festival, Festivalgelände 
		  Burg Feuerstein, www.ebermannstadt.de, 	
		  KVV bei den Volksbanken LK Forchheim 
04.07.	 16 Uhr	 „Du kannstDir vertrauen“ – Life Kinetik 	
		  und Jonglierkurs mit Michael Fuchs/
		  Foxolution, Biergarten „Wiesent-Garten”
		  Unkostenbeitrag 5,00 €.
04.07. 	 16 Uhr 	 Grillfest, TSV Ebermannstadt – 
		  Abtl. Kegler, am Sportplatz
04.07.	 	 Gottesdienst, Sudetendeutsche 
		  Landsmannschaft
04.07.	 19 Uhr 	 Grillfest, Landsmann Schlesien, 
		  auf dem Gelände der Firma Vierling
04.07.		  Impressionen in Farbe – Erich Müller
		  Sommerfest unterm Nussbaum anlässlich 	
		  der Vernissage im Heimatmuseum mit 	
		  musikal. Umrahmung durch das Saxo-	
		  phon-Quartett Les Quatre. Eintritt frei.
05.07.	 	 Pfarrfest der evang. Emmauskirche
05.07.	  9 Uhr	 Geführte Radtour für sportliche Fahrer 	
		  nach Bayreuth, zu Parks und dem neuen 	
		  Landesgartenschaugelände. Anmeldung 	
		  bei der Touristinformation erforderlich.

Blunki‘s Parfümerie feiert 21. Geburtstag
Feiern Sie mit vom 06.07. bis 11.07.2015

Wir gewähren Ihnen sensationelle 20% auf alleS, außer reduzierte Ware.
      Zusätzlich bedanken wir uns bei jedem Kunden mit einem Geschenk.

Wir freuen uns auf Sie. 

OBERES TOR 7+9
91320 EBERMANNSTADT

WIRSINDHEIMSPIEL.DE
FB/WIRSINDHEIMSPIEL.DE

POWERED BY

HEIMSPIELEBSER 
FITNESSTAG
YOGA, DANCE, AEROBICS 
& FUNCTIONAL TRAINING

AB 17 UHR AM MARKTPLATZ 
IN EBERMANNSTADT

17.07.2015

MEHR INFOS IN DEINEM HEIMSPIEL UND AUF 
FACEBOOK.COM/WIRSINDHEIMSPIEL.DE
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…Adresse des guten Einkaufs
• Veranstaltungen

• Termine

• Sprechtage

- was liegt näher!
500 kostenlose Parkplätze in 2 Minuten erreichbar

05.07.	 10 Uhr	 Mit der Museumsbahn Ebermannstadt- 	
		  Behringersmühle durchs Wiesenttal. 	
		  Um 10, 14 und 16 Uhr startet eine 
		  historische Diesellok am Bahnhof.
08.07.		  Tagesausflug, Kath. Frauenbund
09.07.	 13.30 Uhr 	Donnerstagswanderung des FSV EBS – 	
		  Rundwanderung um Behringsmühle. 	
		  Treff: Parkplatz Oberes Tor. 
		  Mitfahrgeld 2,00 €
10.07. – 13.07.15	 Kirchweih in Gasseldorf
10.07.	  20 Uhr	 15 Jahre Da Huawa, da Meier und I – 
		  „D’Würfel san rund“, im Comedyzelt 	
		  Gasseldorf. Tickets www.okticket.de
11.07. – 12.07.	 Kirchweih in Wolkenstein
12.07.	 10 Uhr 	 Eisenbahnfest bei der Dampfbahn 
		  Fränkische Schweiz e.V. am Bahnhof 	
		  Ebermannstadt. Oldtimer der Straße 	
		  treffen Oldtimer der Schiene, Lok-
		  schuppenführungen, Biergarten,  	
		  Sonderzüge von 10 bis 17 Uhr zw. 	
		  Ebermannstadt und Behringersmühle.
12.07. 10.30 Uhr	 Jahrmarkt auf dem Marktplatz

HaPPY BIRTHDaY

wir feiern 20 Jahre

Hauptstraße 5 – 91320 ebermannstadt
Tel. 09194 / 4212 – Fax: 09194 / 4232

15 %
Mittwoch, 15. Juli 2015 bis
Samstag, 18. Juli 2015

ab einem Einkaufswert von 20.- €

ausgenommen Bücher, Elektonikspiele, Fir-
ma Depesche und reduzierte Artikel

Viele tolle Angebote
erwarten Sie!!!

SPIELWAREN - HOBBY - LEDERWAREN

• Spielwaren
• (Lego, Playmobil, Mattel, Zapf, 
• usw.)

• Hobby- und Bastelbedarf

• Lederwaren

• Schirme

• Geburtstags-
• körbe

• Beratung • Planung • Ausführung

Raumauss ta t tung

Helldörfer
Meisterbetrieb

• Gardinen-Fachgeschäft
• Neubeziehen von Sesseln,
  Eckbänken und Stühlen
• Sonnenschutz-Anlagen

Hauptstraße 30 •  91320 Ebermannstadt

Tel. 09194 9449 • Fax 09194 795656

Ihr zuverlässIger
Partner für
GebäudeReiniGunG

info@gm-greulich.de | www.gm-gebäudemanagement.de
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	 Der Erste Bürgermeister des Marktes Heiligenstadt Helmut Krämer, 	
Marktplatz 20, 91332 Heiligenstadt i. OFr.

	 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:

	 Peter Menne in Verlag + Druck LINUS WITTICH KG.

–	 Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von E 0,40 
zzgl. Versandkostenanteil.

Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. 

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

❤lichen Dank
dass die Dorfgemeinschaft von Kalteneggolsfeld

meinen Vater, Peter May, mit Lebensmitteln unterstützt.

Luca May

Danke
Für die überaus zahlreiche und herzliche 
Anteilnahme in Wort und Schrift am Tode 
unserer Mutter, Großmutter

Anna Münch
möchten wir uns auf diesem Wege bei al-
len bedanken, die ihre Freundschaft, Ver-
bundenheit und Wertschätzung durch 
ein stilles Gebet, Kränze, Blumen- und 
Geldspenden sowie das ehrende Geleit 
zur letzten Ruhestätte zum Ausdruck 
gebracht haben.

Unser besonderer Dank, gilt Herrn Pfar-
rer Haag, ihrem Neffen Alfred mit seinem 
Posaunenchor und ihrem Hausarzt Dr. 
Schöppner für die langjährige Beglei-
tung. 

Ihre Kinder mit Familien
Stücht, im Mai 2015
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„Wir beraten Sie gerne bei Ihren     
gewerblichen Anzeigen.

Rufen Sie uns an.“
Guido
Junker

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Im Verkaufsinnendienst für Sie da:

Corinna 
Umlandt-Haverich
Tel. 0 91 91 / 72 32-65
Fax 0 91 91 / 72 32-42
E-Mail c.umlandt-haverich@
 wittich-forchheim.de

Mobil 01 51 / 46 76 11 74

E-Mail 
 g.junker@ 
wittich-forchheim.de
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Wichtiger Hinweis!
Bitte beachten Sie beim Ausfüllen
dieses Bestellscheins unbedingt, dass
hinter jedem Wort oder hinter jeder
Zahl und hinter jedem Satzzeichen 
ein Kästchen als Zwischenraum frei 
bleibt!

Das folgende Feld ausfüllen.
Kein Größenmuster!
Gilt nur für private Kleinanzeigen,
nicht für Familienanzeigen
(z. B. Danksagungen, Grüße usw.)
und nicht für geschäftliche Anzeigen

Bis hierher kostet’s 5 Euro.

Bis hierher kostet’s 10 Euro.

Bitte geben Sie unten Ihre genaue Anschrift an. Legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.  
Für Bankeinzug geben Sie bitte Ihre Bankverbindung an. 
Bitte senden Sie alles an folgende Adresse:

Die Anzeige wird jeweils in der nächstmöglichen Ausgabe veröffentlicht. Mit eventuell ge-
ringfügigen Kürzungen des Textes bin ich einverstanden. Terminwünsche sind nicht möglich.

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von Verlag + Druck LINUS WITTICH KG auf mein/unser Konto 
gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum   Unterschrift

            BANKEINZUG                            BARGELD LIEGT BEI

Rechnung auf Wunsch per E-Mail: 
(Bankeinzug erforderlich)

Einfach, schnell & bequem! AZweb

ONLINE BUCHEN...
unter www.wittich.de/Objekt

Ihre private Kleinanzeige
schon ab 5 e

Chiffre 
FaLLs gEwüNsCHt BIttE aNKrEUzEN

Achtung!
Bei Chiffre-Anzeigen
kostet’s 5,- Euro zusätzlich

Belegexemplar 
FaLLs gEwüNsCHt  BIttE aNKrEUzEN

Achtung!
Bei Belegexemplar
kostet’s 2,- Euro zusätzlich

VErLag + DrUCK LINUs wIttICH Kg
Kleinanzeigen - Postfach 223, 91292 Forchheim

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Kreditinstitut

oder alternativ:
BLZ Kto.-Nr.

IBAN

DE

2050
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Online - Regional - Einkaufen - Versandkostenfrei

24h Bestellservice unter www.huebscher.de

Grüner Markt 16 96047 Bamberg Tel.:0951/982250
Michelinstraße 142 96103 Hallstadt Tel.:0951/4076530

lesen. hören. schenken.

 Wir dreschen für Sie! 
 2 leistungsfähige Lohnmähdrescher haben für die

Ernte 2015 noch Termine frei. 
Claas 3-D Hangausgleich 4,5 m Arbeitsbreite.  

Hydraulisch, klappbares Schneidwerk kein An- und Abbauen.  
John Deere Hillmaster 6,2 m Arbeitsbreite.  

Bis zu 17 % gleicht sich die Maschine am Hang selbst aus.   
Jörg Gubitz 

 Streit 10 • 95490 Mistelgau 
Tel. 0151 52548040 oder 0171 3377708

Außenputz
Fassadenanstrich
Malerarbeiten
Tapezierarbeiten
Vollwärmeschutz
Gerüstbau

Im Tal 111 • 91347 Aufseß
Tel. 09198 540
maler.schrauder@t-online.de

Kirchweih in Hochstahl
vom 02.07. bis 06.07.2015

Donnerstag und Freitag
          Krenfleisch, Entenjung, Hax‘n, Schnitzel und frische Küchla

An allen anderen Tagen reichhaltige
Speisenkarte mit Wild und Geflügel

Freundlichst lädt ein
Familie Reichold, Hochstahl

Trapezbleche
Sandwichbleche, Hochprofile, Wellbleche, Eternitplatten 1. und   2. Wahl
Frankenbleche Stöhr, 91352 Schnaid 51

www.frankenbleche-stöhr.de
Tel. 09543/4436874 · Fax 09543/4436875

  BIKE Fahrschule
   TRUCK     
CAR Gerhard Rudroff

Hollfeld - Königsfeld - Heiligenstadt
 Ständig günstige CE und T-Ausbildung

Weiterbildungen für LKW- und Busfahrer
      anmeldung jederzeit unter

    09274 / 80412 oder 0178 / 3023080
fai

re

Preis
e

TopAusbildung

Liebe Leserinnen und Leser,
aufgrund der aktuellen Streiksituation bei
der Post kann es ggf. bei der Zustellung Ihres
Mitteilungsblattes zu Verzögerungen kommen.

Wir bitten dies zu entschuldigen.
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Unsere Ausstellung vom 25.01.2015
„DER NEUE OPEL CORSA E”

Ihr Opel-Service-Partner
96167 Königsfeld • Tel. 09207 297
www.opel-grasser.de
info@opel-grasser.de

Den 1. Preis über einen Gutschein 
von 150.- € beim Luftballonweitflug 
konnte Nadja Müller entgegenneh-
men. Ihr Ballon wurde in der Schweiz 
gefunden.

Herzlichen Glückwunsch.

215/65 R16 98H	 Kleber Dynaxer HP 3 SUV	 94.- €*
225/65 R16C 112/110 R Kleber Transpro 111.- €*
225/65 R16C 112/110 R	 Michelin Agilis 	 128.- €*
215/40 R17 87 W	 Kleber Dynaxer HP 3 	 97.- €*
215/45 R17 91 W	 Michelin Pilot Sport 3 	 109.- €*
215/45 R17 91 W	 Kleber Dynaxer HP 3 	 89.- €*
215/55 R16 93 H	 Dt1 Michelin Primacy HP 	116.- €*
215/55 R16 97 H	 Michelin Primacy 3 	 121.- €*
215/55 R16 93 V	 Kleber Dynaxer HP 3 	 91.- €*
245/0Z R19 98 Y	 Michelin Pilot Sport 3 	 184.- €*
225/40 R18 92 Y	 Kleber Dynaxer HP 3 	 89.- €*
225/45 R17 94 V	 Kleber Dynaxer HP 3 	 85.- €*
235/40 R18 95 W	 Michelin Pilot Sport 3 	 139.- €*

SSV
Preisknaller %%

Wir sagen „DANKE“

Die Gewinner unseres Gewinnspiels anlässlich
unserer Ausstellungvom 25.01.2015:

1. Preis:	 Gutschein über 300.- €	 Herr Johann Kraus
2. Preis:	 Gutschein über 150.- €	 Herr Bernhard Voll
3. Preis:	 Gutschein über 50.- €	 Frau Claudia Lämmlein

Herzlichen Glückwunsch!

* Preis ist inkl. MwSt. - Montage -
Ventile und Altreifenentsorgung



Heiligenstadt	 - 20 -	 Nr. 13/15 /KW 26

Gleich mitmachen!

Berichten Sie über

Ihren Verein.

Veröffentlichen Sie

kostenlos Artikel.

www.localbook.de
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Vereine jetzt mit Berichten und 
Veranstaltungen auch in localbook.

Vereine können zusätzlich Artikel in localbook ver-
öffentlichen. Berichte über Spiele, Versammlungen, 
Feiern, Jubiläen, zukünftige Veranstaltungen, und, 
und, und. So aktuell wie möglich. So oft wie möglich. 
So ausführlich wie möglich. In Echtzeit. Schneller 
geht‘s kaum. Live-Ticker zum Vereinsleben!
So informiert man heute.

Heiligenstadt i. OFr. macht mit.

Das lokale Nachrichten-Portal von LINUS WITTICH.

Wir haben von

Montag, 29.06.15,
12.00 Uhr bis Freitag, 
03.07.15, 18.00 Uhr

wegen EDV-Umstellung geschlossen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Marktplatz 12 • 91332 Heiligenstadt
Tel. 09198 8976 • Fax 09198 8179

Angebote gültig
vom 25.06. bis 08.07.2015

Kasten 20 x 0,5 l� 12.99 €
(1 ltr. = 1.30 P)  �  + 4.50 € Pfand

Kasten 20 x 0,5 l� 6.49 €
(1 ltr. = 0.65 P)  �  + 3.10 P Pfand

Kasten 6 x 1,0 l� 6.99 €
(1 ltr. = 1.17 P)  �  + 2.40 P Pfand

Kasten 20 x 0,5 l� 11.99 €
(1 ltr. = 1.00 P)      � + 3.42 € Pfand

Kasten 12 x 0,7 l� 2.29 €
(1 ltr. = 0.27 P)  �  + 3.30 P Pfand

Kasten 12 x 0,7 l� 3.99 €
(1 ltr. = 0.48 P)  �  + 3.30 P Pfand

alle
Sorten

Eichensteiner
Mineralwasser
spritzig, mild

alle Sorten
+ 4 Flaschen gratis!

spritzig,
medium

fit
kalorienarme Limonaden
Orange/Grapefruit/
Cola-Mix

Apfelsaft klar oder naturtrüb

Sportplatzstraße 2
Heiligenstadt
Tel. 09198/998150

Fliegengitter und lichtschachtabdeckungen nach Maß

SOnDeRRaBaTTe

InsekTenscHuTz

BesucHen Sie unseRe

AussTellunG

Fliegengitter-Herstel ler

Mail: info@boehlein-montagen.de • www.boehlein-montagen.de

Türen
Fenster

Rollläden
Fliegengitter

Markisen
Wintergärten

Überdachungen


